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Gemeindliche Mitteilungen 

Bekanntmachung über die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes „Brunnenfeld III“, Buchdorf 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 
3 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
Alternative 1 
Der Gemeinderat hat am 09.05.2016 beschlossen, den 
Bebauungsplan „Brunnenfeld III“, Buchdorf, im be-
schleunigten Verfahren gem. § 13a -ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung- zu ändern. Die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes „Brunnenfeld III“, Buchdorf ist not-
wendig, da in einem Teilbereich des Bebauungsplanes 
Bedarf an einem Mehrfamilienhaus besteht. 
 

Außerdem hat die Gemeinde beschlossen, die ur-
sprünglichen Festsetzungen teilweise zu aktualisieren 
um städtebauliche Konflikte zu vermeiden. Dies bedarf 
daher einer gezielten Änderung des Bebauungsplanes. 
Konkret werden im Wesentlichen ergänzt / geändert: 
 

1. Maß der baulichen Nutzung 
• Erhöhung der Grundflächenzahl 
• Zahl der Vollgeschosse 
• Wandhöhe 
• Firsthöhe 
• Kniestockhöhe 
• Zahl der zulässigen Wohneinheiten 
 

2. Systemschnitte der Wohngebäude 
• ergänzt wird hierfür Punkt B 3.2 der Satzung 
 

3. Die Hinweise zum Verfahren wurden eingefügt. 
 

Eine geringfügige Überschreitung der Obergrenze des 
Wertes gem. §17 BauNVO (Grundflächenzahl) ist erfor-
derlich bzw. unvermeidbar, da die Stellplätze auf dem 
Grundstück untergebracht werden sollen. Dies ist jedoch 
städtebaulich vertretbar, da so eine Belastung der um-
liegenden Straßen vermieden werden kann. Die Ände-
rungen sind mit einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung vereinbar. 
 

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Brunnenfeld III“ 
mit Begründung und Satzung liegt in der Zeit vom 17. 
Mai mit 09. Juni 2016 öffentlich in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Monheim, 1. Stock, Zi.-Nr. 
106, (Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag: 7.30 – 
12.15 Uhr, Freitag: 7.30 – 12.30 Uhr, Donnerstag: 13.00 
– 18.00 Uhr) und in der Gemeindekanzlei in Buchdorf 
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. 
 

Umweltrelevante Informationen liegen nicht vor. Es wird 
darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass 

nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können. Ein Antrag nach § 47 VwGO ist unzu-
lässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können. 
 

Buchdorf, 10.05.2016 
Vellinger 
Erster Bürgermeister 
 

Staatliches Bauamt Augsburg  
B 2, Erneuerung der Fahrbahn zwischen Kaisheim 
Süd und Bergstetten  
Ab dem 17.05.2016 wird die sich in einem schlechten 
Zustand befindliche Fahrbahn der B 2 zwischen Kais-
heim und Buchdorf auf insgesamt 6 km Länge erneuert. 
Mittelfristig ist zwar ein dreistreifiger Ausbau der gesam-
ten B 2 nördlich von Donauwörth vorgesehen, jedoch ist 
die B 2 zwischen Kaisheim-Süd und Bergstetten so 
stark geschädigt, dass durch laufende Unterhal-
tungsarbeiten die Fahrbahn bis zum Ausbau nicht mehr 
in einem verkehrssicheren Zustand erhalten werden 
kann. Außerdem befindet sich nördlich der Anschluss-
stelle Buchdorf ein Stahldurchlass unter der B 2, der 
dringend erneuerungsbedürftig ist. Insgesamt werden 
rund 1,2 Mio. € investiert. 
 

Der mit der Baufirma abgestimmte Bauablauf sieht vor, 
dass ab 17.05.2016 im Laufe des Vormittags die B 2 
zunächst zwischen den Anschlussstellen „Kaisheim-
Süd“ und „Sulzdorf/Bergstetten“ für 5 Wochen bis vo-
raussichtlich 20.06.2016  voll gesperrt wird. 
 

Die beiden Anschlussstellen selbst bleiben frei. Ab 
20.06.2016 wird die B 2 dann zwischen den Anschluss-
stelle „Kaisheim-Süd“ und „Buchdorf“ wieder freigege-
ben. Nördlich der Anschlussstelle „Buchdorf“ bleibt die B 
2 noch bis voraussichtlich 01.07.2016  gesperrt. In die-
sem Zeitraum wird auch der Bereich nördlich der An-
schlussstelle Sulzdorf / Bergstetten“ bis südlich von It-
zing unter Vollsperrung erneuert. 
 

Wenn die Witterung mitspielt sollte die B 2 ab der 27 
KW wieder durchgängig befahrbar sein. 
 

Die Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgt über den 
gesamten Zeitraum ab dem Berger-Kreuz (B2 / B25) 
über die B 25 und die St 2221 nach Fessenheim und 
von dort weiter über die St 2213 und St 2214 zur An-
schlussstelle „Monheim-Süd“ sowie in Gegenrichtung. 
Ab 04.07.2016 werden dann noch die Anschlussrampen 
im Bereich der Anschlussstelle „Kaisheim-Süd“ unter 



Vollsperrung erneuert. Der Verkehr auf der B 2 ist hier-
von jedoch nicht betroffen. 
 

Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet alle betroffenen 
Verkehrsteilnehmer sowie die Anwohner an den Umlei-
tungsstrecken um Verständnis. 
 

Stefan Greineder, Abteilungsleiter  
Auskunft erteilt: Stefan Greineder 0821/2581-130 
 

Vollzug der EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung; 
Genehmigung der Impfung empfänglicher Tiere mit 
inaktivierten Impfstoffen auf dem Gebiet des Land-
kreises Donau-Ries 
Das Landratsamt Donau-Ries erlässt folgende 
A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 

1. Den Tierhaltern wird genehmigt, ihre für die Blauzun-
genkrankheit empfänglichen Tiere auf dem Gebiet des 
Landkreises Donau-Ries gegen die Blauzungenkrank-
heit mit inaktivierten Impfstoffen gegen die Serotypen 4 
und 8 des Erregers schutzimpfen zu lassen. 
 

2. Die Tierhalter sind verpflichtet, jede Impfung gegen 
die Blauzungenkrankheit innerhalb von sieben Tagen 
nach der Durchführung der Impfung unter Angabe der 
Registriernummer ihres Betriebes, des Datums der Imp-
fung, des verwendeten Impfstoffes und bei geimpften 
Rindern unter Nennung der Ohrmarkennummern bzw. 
bei Schafen und Ziegen der Anzahl der geimpften Tiere 
dem Landratsamt Donau-Ries mitzuteilen. Diese Ver-
pflichtung muss durch eine Meldung der Impfung an die 
HI-Tier-Datenbank erfolgen. 
 

3. Diese Allgemeinverfügung gilt an dem Tag als be-
kannt gegeben, der auf den Tag der Veröffentlichung im 
Amtsblatt folgt. 
 

4. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten 
erhoben. 
 

Gründe: 
I. Aktuell kommt das Virus der Blauzungenkrankheit un-
ter anderem in Frankreich und auf dem Balkan vor. 
Nach der letzten Risikobewertung durch das Friedich-
Loeffler-Institut (FLI) ist ein Eintrag der Blauzungen-
krankheit-Viren vom Serotypen 4 (BTV-4) und vom Se-
rotyp 8 (BTV-8) nach Deutschland wahrscheinlich bis 
hoch. Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin 
(StIKo Vet) am FLI empfiehlt als Minimalmaßnahme die 
freiwillige Impfung der Wiederkäuer. Durch die Geneh-
migung der Impfung auf dem Gebiet des Landkreises 
Donau-Ries erhält der jeweilige Tierhalter die Möglich-
keit vorbeugend seine empfänglichen Tiere gegen die 
Blauzungenkrankheit zu impfen. 
 

II. Das Landratsamt ist für den Erlass dieser Allgemein-
verfügung sachlich und örtlich zuständig (§ 4 Abs. 1 
Satz 1 Verordnung zur Durchführung gemeinschafts-
rechtlicher und unionsrechtlicher Vorschriften über 
Maßnahmen zur Bekämpfung, Überwachung und Be-
obachtung der Blauzungenkrankheit (EG - Blauzungen-
bekämpfung - Durchführungsverordnung- EGBlauz-
BekDV) i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Gesetz zur Ausführung des 
Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG), § 1 Abs. 1 
Satz 1 Verordnung zum Vollzug des Tierseuchenrechts 
(Tierseuchen-Vollzugsverordnung - TierSVollzV) und 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrens-
gesetz - BayVwVfG). Rechtsgrundlage für diese Allge-
meinverfügung ist § 4 Abs. 1 EGBlauzBekDV. Danach 
dürfen empfängliche Tiere gegen die Blauzungenkrank-

heit nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde und 
nur mit inaktivierten Impfstoffen geimpft werden. 
 

Die Genehmigung ist unter Berücksichtigung einer Risi-
kobewertung des Friedrich-Loeffler-Institutes zu erteilen. 
Das Institut hat bereits am 30.11.2015 eine entspre-
chende Stellungnahme unter dem Titel „Qualitative Risi-
kobewertung zur Einschleppung der Blauzungenkrank-
heit, BTV 4/8“ abgegeben. Sie wurde im Internet veröf-
fentlicht. Die Verpflichtung zur Mitteilung der Impfung 
nach Nr. 2 ergibt sich aus § 4 Abs. 2 Satz 1 EGBlauz-
BekDV. Der Landkreis Donau-Ries macht von seiner 
durch § 4 Abs. 1 Satz EGBlauzBekDV eröffneten Mög-
lichkeit Gebrauch, Tierhaltern frühzeitig die Chance zu 
geben, auf die drohende Gefahr der Blauzungenkrank-
heit zu reagieren und ermöglicht es den Tierhaltern 
durch diese Genehmigung, empfängliche Tiere gegen 
die Blauzungenkrankheit zu impfen. Die Impfgenehmi-
gung richtet sich an alle Halter von Rindern, Schafen 
und Ziegen auf dem Gebiet des Landkreises Donau-
Ries. Daher konnte die Vielzahl der notwendigen Ge-
nehmigungen als Allgemeinverfügung ergehen, da sich 
der Verwaltungsakt an einen nach allgemeinen Merkma-
len bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis rich-
tet (Art. 35 Satz 2 BayVwVfG). 
 

Von einer Anhörung wurde aufgrund Art. 28 Abs. 2 Nr. 4 
BayVwVfG abgesehen. Die Frist für die Bekanntma-
chung in Nr. 3 ergibt sich aus Art. 41 Abs. 3, 4 
BayVwVfG. Danach gilt ein Verwaltungsakt zwei Wo-
chen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als be-
kanntgegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein 
hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf 
die Bekanntmachung folgende Tag, bestimmt werden. 
Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 13 BayAGTier-
GesG analog i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bayeri-
sches Kostengesetz. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 
86152 Augsburg 3 schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienen-den Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Hinwei-
se zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Tierseuchen-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diese Allgemeinverfügung Widerspruch einzulegen. 
 

- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch 
E-Mail) ist unzulässig. 
 

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 

Donauwörth, den 12.5.2016 
Landratsamt Donau-Ries 
 

Langner, Regierungsrätin 
 



Erdaushubdeponie Buchdorf 
Die Erdaushubdeponie ist im 14-tägigen Rhythmus (im-
mer gerade Kalenderwoche) in der Zeit von 10.00 bis 
11.00 Uhr  geöffnet. 
 

Nächster Öffnungstermin:  Samstag, 21.05.2016  
 

Recyclinghof / Grüngutannahme 
Der Recyclinghof ist jeweils Samstag von 13.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr  geöffnet. 
 

Wir gratulieren 
Frau Agnes Gerstmeier, Hauptstr. 126, zum 76. Ge-
burtstag am 22.05.2016 
Herrn und Frau Rudolf und Irene Langer, Pfarrer-Weiß-
Str. 6, zum 25. Ehejubiläum am 23.05.2016 

Kirchliche Mitteilungen 

Gottesdienstordnung 
der Pfarrei St. Ulrich Buchdorf  
 

Samstag, 21.05.2016 - Sa d 7. Wo i Jahreskr  
18.45 Uhr Maiandacht 

Sonntag, 22.05.2016 - DREIFALTIGKEITSSONNTAG 
KATHOLIKENTAGSKOLLEKTE  

10.00 Uhr Pfarrgottesdienst  (Pfarrer Hirschbeck i.R.) 
Hl. M für die ganze Pfarrgemeinde 
mit Gedenken für + Anneliese Grebel und 
Eltern Grebel 

18.45 Uhr Maiandacht 

Montag, 23.05.2016 - Mo d 8. Wo i Jahreskr  
20.00 Uhr Taufseminar 

Dienstag, 24.05.2016 - Di d 8. Wo i Jahreskr  
18.45 Uhr Maiandacht 

Mittwoch, 25.05.2016 - Mi d 8. Wo i Jahreskr  
16.00 Uhr Vorbereitung der Fronleichnamsprozession 

mit den Kommunionkindern 

18.45 Uhr Maiandacht, anschl. Gottesdienst in Berg-
stetten  
Hl. M für + Magdalena und Manfred Förster 

Donnerstag, 26.05.2016 - HOCHFEST DES LEIBES 
UND BLUTES CHRISTI - 
FRONLEICHNAM  

9.00 Uhr Pfarrgottesdienst   
 Hl. M für + Pfarrer Michael Flock und Ge-

schwister 
anschl.  Eucharistische Prozession zu den Altären 

am Rathaus, Denk-Kreuz, Eder und Bayer-
Kreuz 

Freitag, 27.05.2016 - Fr d 8. Wo i Jahreskr  
18.45 Uhr Maiandacht 
Samstag, 28.05.2016 - Sa d 8. Wo i Jahreskr  
18.45 Uhr Maiandacht, anschl. Vorabendmesse in 

Buchdorf 
Hl. M für + Anna und Maria Härtlein  
mit Gedenken für + Anna und Josef Linde-
meir, + Josef Steinle (JM) 

Sonntag, 29.05.2016 - 9. SO IM JAHRESKREIS  
 Kein Gottesdienst 

18.30 Uhr Treffen vor der Kirche in Baierfeld  und Pro-
zession der Erstkommunionkinder, der Firm-
linge, der Musikkapelle und aller Teilnehmer 
zur Grotte, anschl. feierliche letzte Maian-
dacht an der Grotte  

Gottesdienstordnung 
der Pfarrei St. Josef Baierfeld  
 

Sonntag, 22.05.2016 - DREIFALTIGKEITSSONNTAG 
KATHOLIKENTAGSKOLLEKTE  

8.45 Uhr Gottesdienst  (Pfarrer Hirschbeck i.R.) 
Hl. M für + Rosa Zausinger, Andreas Weiß 
und Angeh.  
mit Gedenken für + Alfred Pfeifer, Therese 
Pfisterer, Eltern Pfeifer und Pfisterer und 
Brigitte Pfeifer, + Theresia und Karl Rößner 
und Sohn Hubert 

19.00 Uhr Maiandacht 

Montag, 23.05.2016 - Mo d 8. Wo i Jahreskr  
20.00 Uhr Taufseminar 

Dienstag, 24.05.2016 - Di d 8. Wo i Jahreskr  
18.30 Uhr Rosenkranzandacht in Unterbuch  

19.00 Uhr Gottesdienst zum Patrozinium in Unterbuch 
Donnerstag, 26.05.2016 - HOCHFEST DES LEIBES 

UND BLUTES CHRISTI - 
FRONLEICHNAM  

 Kein Gottesdienst 

19.00 Uhr Maiandacht 

Freitag, 27.05.2016 - Fr d 8. Wo i Jahreskr  
9.00 Uhr Hausfrauengottesdienst 

Hl. M zu Ehren des Hl. Antonius 

Sonntag, 29.05.2016 - 9. SO IM JAHRESKREIS  
9.00 Uhr Pfarrgottesdienst  
 Hl. M für + Erich Färber  

mit Gedenken für + Josef Rößner (JM) 
anschl.  Eucharistische Prozession zu den vier Altä-

ren 

18.30 Uhr Treffen vor der Kirche und Prozession der 
Erstkommunionkinder, der Firmlinge, der 
Musikkapelle und aller Teilnehmer zur Grot-
te, anschl. feierliche letzte Maiandacht an 
der Grotte  

 

Bitte beachten: 
In der Zeit vom 16. bis 22. Mai 2016 bin ich auf Pilger-
reise zusammen mit Mitgliedern aus den Pfarreien 
Buchdorf und Baierfeld. 
 

In allen seelsorgerlichen Notfällen steht Ihnen das 
Pfarramt in Monheim zur Verfügung (Tel. 09091/5951). 
Dafür vielen Dank im Voraus. 
Pfarrer Bujak 
 

Einladung zum Taufseminar 
Liebe Eltern, liebe Paten, 
wenn Sie in der nächsten Zeit eine Taufe anmelden 
möchten, ist es vor dem Taufgespräch mit dem Ortspfar-
rer wirklich erforderlich, dass Sie zuvor das erweiterte 
Taufseminar besuchen. Auch von unserem H. H. Bi-
schof wird die Teilnahme an diesem Taufseminar aus-
drücklich gewünscht. Die nächste vertiefte Taufvorberei-
tung findet am Montag, 23. Mai 2016 um 20.00 Uhr im 
Pfarrheim in Buchdorf statt. Durchgeführt wird das Se-
minar wieder von Herrn Werner Gayer (Tel. 
09099/91076) und Herrn Helmut Maier (Tel. 09099/424). 
Alle Eltern und interessierte Paten bitten wir um telefoni-
sche Anmeldung oder Rücksprache. 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Mittwoch 16.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag      8.30 bis 12.00 Uhr 
Am Freitag, 27. Mai, ist das Pfarrbüro geschlossen! 



Kath. Kinderhaus St. Ulrich 
Die Krippenkinder des Kath. Kinderhauses St. Ulrich in 
Buchdorf sind ab sofort stolze Besitzer eines neuen 
Tretbulldogs. 
Für die Spende des Deutz-Fahr-Traktors mit Frontlader 
und Anhänger bedanken sie sich herzlich bei Herrn Pe-
ter von der Firma Landmaschinen Wirth aus Buchdorf. 
Iris Czesch 
 

 
 
KLJB Buchdorf  
Fronleichnam  
Auch die KLJB Buchdorf nimmt am Fronleichnamsgot-
tesdienst und der anschließenden Prozession  am 
26.06. teil. Hierzu treffen wir uns um 08:40 Uhr am 
Feuerwehrhaus . Um eine zahlreiche Teilnahme wird 
gebeten. 
 

Die Vorstandschaft 
 

Gottesdienst- Anzeiger der  
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Donauwörth 
 

Samstag, 21. Mai 2016 
Christuskirche Donauwörth 
14.00 Uhr Taufgottesdienst (Pfrin. Werner) 
 

Sonntag, 22. Mai 2016, Trinitatis 
Christuskirche Donauwörth  09.30 Uhr Gottesdienst 
(Prädikant Thomas Mundt) 
 

Heilig-Geist-Kirche Bäumenheim   
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Werner) 
Kath. Kirche St. Martin, Mertingen  
11.00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Werner) 
 

Dienstag, 24. Mai 2016 
Donau-Ries-Klinik     
18.15 Uhr Gottesdienst (Dekan Heidecker) 
 

Mittwoch, 25. Mai 2016 
Johanniter Tagespflege Nordheim  
15.00 Uhr Gottesdienst (Diakon Nusch) 
 

AWO-Seniorenheim Mertingen   
16.00 Uhr Gottesdienst (Diakon Nusch) 

Vereinsmitteilungen 

Musikverein Frohsinn Buchdorf 
Musikalische Früherziehung 
Ab dem 02.06.2016 wird der Musikverein wieder eine 
musikalische Früherziehung anbieten. In diesem Kurs 
beschäftigen wir uns mit dem Singen und Begleiten von 
Liedern, Rhythmus, Notenwerten und dem Spielen von 
Instrumenten. Der Kurs wird immer donnerstags von 
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr  stattfinden und von Christina 
Nagl und Ramona Vellinger geleitet. Hierzu sind alle 

Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren recht herzlich einge-
laden. Anmeldung bitte bis spätestens 31.05.16  bei 
Ramona Vellinger (Email: ramona.vellinger@gmx.de 
oder Tel. 920913) 
 

Für den 8-wöchigen Kurs beträgt die Kursgebühr 35 €. 
Eine Mitgliedschaft beim Musikverein ist aus versiche-
rungstechnischen Gründen Voraussetzung. Sollte ihr 
Kind noch kein Mitglied sein, können Sie in der ersten 
Stunde bei uns Anmeldeformulare abholen. 
 

Wir freuen uns auf euch! 
 

FSV Buchdorf 
1.Mannschaft: Punktspiel A-Klasse Nord: 
SpVgg Minderoffingen – FSV Buchdorf 1:2 
Tore: Armin Janik, Richard Eidner 
Reserve: 
SpVgg Minderoffingen – FSV Buchdorf 6:0 
 

Nächsten Spiele: Samstag, 21.05.2016  
Reserve 13:45 Uhr, 1. Mannschaft 15:30 Uhr 
FSV Buchdorf – SV Großsorheim  
Anschließend Saisonabschlußfeier ! 
 

A-Jugend: Punktspiel Gruppe Donau 1 
Nächstes Spiel:  
Sa., 21.05.2016, 13:30 Uhr in Deiningen 
(SG)FSV Reimlingen 2 - (SG)FSV Buchdorf/Kaisheim  
 

B-Jugend: Punktspiel Gruppe Donau 2  
Nächstes Spiel: Fr., 10.06.2016, 19:00 Uhr  
(SG) TSV Unterthürheim – (SG) Buchdorf/Kaisheim 
 

C-Jugend: Punktspiel Gruppe Donau Ries:  
Nächstes Spiel: Freitag, 27.05.2016, 18:30 Uhr 
(SG) SpVgg Deiningen 2 : (SG) FSV Buchdorf –Kaish. 
 

D-Jugend: Punktspiel Gruppe Donau-Ries 2 
Nächstes Spiel: Freitag, 27.05.2016, 17:30 Uhr  
in Daiting gegen Eintracht TRB   
 

E1-Jugend: Punktspiel Gruppe Donau-Ries 2: 
(SG) Buchdorf-Kaisheim – SV Eggelstetten 3:1 
Tore: 2x Marcel Barta, Jakob Sturm 
 

Nächste Spiele:  
Freitag, 03.06.2016, 18:00 Uhr  
SC Wallerstein – (SG) Buchdorf-Kaisheim 
 

Mittwoch, 08.06.2016, 17:30 Uhr 
(SG) Buchdorf-Kaisheim – FC Marxheim/Gansheim 
 

E2-Jugend: Punktspiel Gruppe Donau-Ries 2: 
(SG) Buchdorf-Kaisheim 2 -  TSV Monheim 2 7:0 
Tore: 2x Noah Gayer, 2x Maxi Schmidt,  
2x Dominic Mecklinger, 1x Ramon Rebele 
 

Nächstes Spiel: Freitag, 04.06.2016 um 12:30 Uhr 
SpVgg Deiningen 2 -  (SG) Buchdorf-Kaisheim 2 
 

F1-Jugend: 
SG Buchdorf/Kaisheim 1 – SpVgg Riedlingen 1 3:1 
Tore: 1x Patrick Zengerle, 1x Raphael Schäf, 
1x Fabian Behringer 
 

Nächstes Spiel: Freitag, 03.06.2016 um 18:00 Uhr 
FSV Reimlingen -– SG Buchdorf/Kaisheim 1 
 

F2-Jugend: 
SG Buchdorf/Kaisheim 2 – (SG) SV Megesheim 7:4 
Tore: 5x Marc Boyer, 2x Lucas Siebenhüter 
 

Nächstes Spiel: Freitag, 03.06.2016 um 17:00 Uhr 
TSV Oettingen – SG Buchdorf/Kaisheim 2 
 

Nächstes Spiel: Sonntag, 05.06.2016 um 10:00 Uhr 
SC Wallerstein – SG Buchdorf/Kaisheim 2 
 



F3-Jugend: 
SG Buchdorf/Kaisheim 3 – SpVgg Riedlingen 3 o.E. 
Spiel wurde wegen Unwetter abgebrochen 
 

Nächstes Spiel: Freitag, 03.06.2016 um 17:00 Uhr 
SC Wallerstein 2 – SG Buchdorf/Kaisheim 3 
 

F4-Jugend:  
SpVgg Herblingen-Hochaltingen 2 –  
SG Buchdorf/Kaisheim 4 4:2 
Tore: 1x Paul Mack, 1x Alexander Wüst 
 

Nächstes Spiel: Freitag, 03.06.2016 um 16:00 Uhr  
(SG) SG Alerheim 2 – SG Buchdorf/Kaisheim 4 
 

G-Jugend: 
Nächstes Turnier:  Sonntag, 05.06.2016 in Kaisheim 
 

Ärztlicher / Zahnärztlicher Dienst 

Arztpraxis  
Dr. Angela Lilla, Hauptstraße 43, Buchdorf 
Montag:  08.00 – 11.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr 
Dienstag:  08.00 – 11.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr  
Mittwoch:  08.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag: 08.00 – 12.30 Uhr und 17.00 – 18.00 Uhr 
Freitag:  08.00 – 11.00 Uhr 
 

Tel:  (09099) 5503670 Fax:  (09099) 5503676 
 

Liebe Patienten, unsere Praxis ist von Montag, 23.05.16 
bis einschließlich Sonntag, 29.05.16 geschlossen. Ab 
Montag, 30.05.16 sind wir wieder für Sie da. In dringen-
den Fällen wenden Sie sich bitte an: Hausarztzentrum 
am Marktplatz 3, in 86663 Asbach-Bäumenheim. 
Telefon: 0906/70 92 29-0 
 

Hr. Sagemüller und sein Team vertreten uns gerne. 
 

Angela.Lilla@praxisdrlilla.de  www.praxisdrlilla.de 
 

Zahnarztpraxis  
Dr. Stephanie Hippele, Albert-Proeller-Str. 13 
86675 Buchdorf 
 

Montag:  8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag:  9.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 19.00 Uhr 
Mittwoch:  9.00 – 13.00 Uhr und 15.00 – 19.00 Uhr 
Donnerstag: 8.00 – 12.00 
Freitag:  8.00 – 15.00 
1x im Monat  (immer am 2. Samstag ) 08.00 – 12.00 Uhr 
 

Tel. (09099) 55 04 900 Fax (09099) 55 04 910 
hallo@zahnarztpraxis-hippele.de 
 

Physiotherapiepraxis 
Gunda Schmitz, Abt-Mayr-Str. 10, 86675 Buchdorf 
Termine nach Vereinbarung 
Tel: 09099 92 00 930 Fax: 09099 92 00 932 
schmerzphysiotherapie@sgck.net 
 


